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zu 1.: Eine gute Schulleitung hätte sich um den Fall persönlich gekümmert und den Schüler
entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Du schreibst, dass dies ein Berufsanfänger ist.
Gerade da muss eine besondere Fürsorgepflicht gelten! In meinen Augen sind da die Kollegen
gefragt für den Berufsanfänger einzustehen und ihn zu unterstützen.

zu 2.: Wenn mir das passieren würde, würde ich zuerst ein offenes Gespräch mit der
Schulleitung suchen und nachfragen, warum man mir nicht glaubt oder ob die Schulleitung ein
Problem mit mir habe. Je nach Verlauf des Gespräches würde ich dann Weiteres tun oder auch
nicht. Es bringt generell nichts, wenn man unangenehmen Situation immer aus dem Weg geht,
man sollte auch erstmal das vernünftige Gespräch suchen.
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